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Ich bleibe dabei; es wird hier fahrlässig und verniedlichend mit einem ärgerlichen Thema
umgegangen.
Die gültige Nummer der Verwaltungsvorschrift habe ich nicht im Kopf, aber ein Kind mit
Kopfläusen darf die Schule nicht besuchen (dazu ist der Schulleiter verpflichtet) und die
gesamte Elternschaft muss informiert werden. Da die Behandlung mit den neuen Mitteln in der
Regel drei bis vier Tage dauert, ist mit einer solchen Anzahl an Fehltagen unweigerlich zu
rechnen. Das Kind darf erst nach einer ärztlichen Untersuchung (ob man die Bescheinigung nun
Attest nennt oder nicht, ist doch zweitrangig) wieder die Schule besuchen.
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